
























































Auszug aus der Die Einladung erfolgte ordnungsgemäß 08.07.2024

Niederschrift des unter Bekanntgabe der Tagesordnung. (Sitzungstag)

Gemeinderates

Die Sitzung war öffentlich/nicht öffentlich.

4 Bauleitplanverfahren benachbarter Gemeinden

Bauleitplanverfahren: Änderung des Flächennutzungs- und
Landschaftsplan (FNP/LSP) im Bereich des Bebauungsplan- und

TOP 4.1 Grünordnungsplanes (BBP/GOP) "Schmiedsgrund" und Aufstellung
des Bebauungs- und Grünordnungspianes (BBP/GOP)
"Schmiedsgrund" gemäß § 4 Abs. 1 BauGB der Gemeinde Priesendorf

Beteiligung der Nachbargemeinde gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB

GR Köhler und GR Grimmer; Nehmen im Laufe des TOP an der Sitzung teil.

Sachvortraa:

Die Gemeinde Priesendorf unterrichtet die Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB über
ihre Bauleitplanung zur Abstimmung. Die benachbarten Gemeinden haben dabei einen Anspruch
darauf, dass ihre Belange angemessen in die vor der planenden Gemeinde zu treffenden
Abwägungsentscheidungen eingestellt werden.

Geplant ist die Änderung des Fiachennutzungs- und Landschaftsplan (FNP/LSP) im Bereich des
Bebauungsplan- und Grünordnungspianes (BBP/GOP) "Schmiedsgrund" und die Aufstellung des
Bebauungs- und Grünordnungspianes (BBP/GOP) "Schmiedsgrund" gemäß § 4 Abs. 1 BauGB der
Gemeinde Priesendorf.

Die Planunterlagen können unter dem folgenden Link eingesehen werden
https://wviw.priesendorf.de/bauen-umwelt/bauen-in-priesendorf/bauleitplanunQ

Beschluss:

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplan
(FNP/LSP) im Bereich des Bebauungsplan- und Grünordnungspianes (BBP/GOP) "Schmiedsgrund"
und der Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungspianes (BBP/GOP) "Schmiedsgrund" gemäß §
4 Abs. 1 BauGB der Gemeinde Priesendorf, genommen und formuliert folgende Bedenken gegen die
Planungen:

1. Das Gebiet im Aufstellungsbeschluss weist Unkorrektheiten in der Formulierung des
ptanerischen Willens auf (Festsetzung eines dörflichen Gebiets). In einem „dörflichen
Wohngebiet" sind ebenfalls gewerbliche Einrichtung zulässig. Hier fehlt eine genaue
Spezifikation des gemeindlichen Willens.

2. Die geplante Größe des „großflächigen Einzelhandels" weist eine Größe auf, die über das
ortsübliche Maß hinaus geht. Die Größe soll auf das tatsächlich benötigte Maß reduziert
werden.
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3. Die Existenz der umliegenden und in Priesendorf ortansässigen kleinen Gewerbetreibenden

und Einzelhändler ist durch die geplante Größe des „großflächigen Einzelhandels" gefährdet.
Und auch der entstehende Einzelhandel hat dadurch eine schlechtere Marktposition. Langfristig
droht durch die Konkurrenz eine Verödung der örtlichen Nahversorgung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 12

Nein-Stimmen: 0

Persönlich beteiligt: 0

Anwesende Mitglieder: 12

Für die Richtigkeit des^uszuges

Lisberg, 22. JulL2025
Gemeinde ÜöDera
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